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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §22 Z1 litb;

Rechtssatz

Einkünfte aus selbständiger Arbeit nach Maßgabe der Bestimmung des § 22 Z. 1 lit. b erster Teilstrich EStG 1988

können auch ohne Vorliegen einer entsprechenden Berufsbefugnis erzielt werden.
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